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TOP 17: 

Gesetz zu dem Abkommen vom 12. November 2015 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Australien zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und 
-umgehung 

Drucksache: 468/16 

Mit dem Gesetz wird das Abkommen mit Australien vom 12. November 2015 
ratifiziert. 

Das Abkommen vom 24. November 1972 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Australischen Bund zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie bei einigen anderen Steuern entspricht, nicht zuletzt in 
seinem Kernbereich, der Besteuerung grenzüberschreitender Unternehmenstätigkeit, 
nicht mehr den heutigen Anforderungen. 

Der Bundesrat hatte am 17. Juli 2016 beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine 
Einwendungen zu erheben. 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 7. Juli 2016 unverändert angenommen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz zuzustimmen. 




